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Mitteilung an die Anteilinhaber des  

Best Opportunity Concept (LU0173002295) 
 

 
Hiermit informieren wir die Anteilinhaber des vorgenannten Fonds über Änderungen, die zum 24. 
Januar 2017 in Kraft treten werden:  
 

1. Änderung der Anlagepolitik 
 
Die Anlagepolitik des Best Opportunity Concept wird dahingehend geändert, dass der bisherige 
Anlageschwerpunkt von einer Kombination aus offenen Aktien-, Renten- und zulässigen 
Spezialitätenfonds auf die Anlage in offene Aktienfonds geändert wird. Daneben können weiterhin 
auch Anteile an gemischten Wertpapier- Geldmarkt-, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds oder 
Geldmarktfonds erworben werden sowie flüssige Mittel gehalten werden. 

 
2. Änderung des Referenzportfolios zur Risikomessung  

 
Im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Änderung der Anlagepolitik ändert sich auch das im 
Rahmen der Risikomessung angewandte Referenzportfolio, von einem Referenzportfolio, dass die 
kombinierte Entwicklung des Aktienmarktes entwickelter Länder und des weltweiten Rentenmarktes 
(Investment Grade) abgebildet hat, in ein Referenzportfolio, welches die Entwicklung des 
Aktienmarktes entwickelter Länder abbildet.  
 

3. Gemeinsamer Meldestandard – CRS 
 
Darüber hinaus werden die steuerrechtlichen Bestimmungen des Verkaufsprospektes des Best 
Opportunity Concept im Hinblick auf die Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der 
Besteuerung und deren Umsetzung in Luxemburger Recht aktualisiert.  
 
Der Fonds ist in diesem Kontext als „Reporting Financial Institution“ anzusehen. Eine „Reporting 
Financial Institution“ hat eine Selbstauskunft einzuholen, um den Status im Sinne des CRS und/oder 
die steuerliche Ansässigkeit seiner Kontoinhaber zu bestimmen. Luxemburgische „Reporting Financial 
Institutions“ müssen der Luxemburger Steuerverwaltung Informationen über Inhaber von Finanzkonten 
übermitteln. Die Luxemburger Steuerverwaltung tauscht diese Informationen automatisch mit den 
zuständigen ausländischen Steuerbehörden aus.  
 
Anteilinhaber, die mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, können bis 
zum 23. Januar 2017 die kostenfreie Rücknahme aller oder eines Teils Ihrer Anteile bei der 
Verwaltungsgesellschaft, Depotbank oder Zahlstelle verlangen. 
 
 
Luxemburg, den 23. Dezember 2016 
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